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«Ein Sieg über den Materialismus»
Zum Schutz des Detailhandels erlässt Liechtenstein 1937 ein Verbot gegen schweizerische Warenhäuser

In der wirtschaftlich schwierigen
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg
will Liechtenstein den
einheimischen Detailhandel
vor eidgenössischer Konkurrenz
schützen. Genützt hat die
Aktion nichts – im Gegenteil.

GÜNTHER MEIER

Trotz verschiedenenAktionen gelingt es
dem liechtensteinischen Detailhandel
nicht, die Konsumenten vom Einkaufen
in der benachbarten Schweiz abzuhal-
ten. Dort bieten grössere Handelsunter-
nehmen wie Migros und Modern in der
Vorkriegszeit günstigere Preise an. Ta-
tenlos muss das Gewerbe zusehen, wie
sich der Austausch zwischen Liechten-
stein und der Schweiz zuungunsten des
Fürstentums entwickelt: Nach einer Er-
hebung der Regierung belaufen sich die
Einfuhren aus der Schweiz auf den dop-
pelten Betrag der liechtensteinischen
Ausfuhren. Die Kaufkraftabwanderung
kann dasGewerbe aufgrund der offenen
Grenze nicht stoppen, es wird aber
sofort aktiv, als in der Bevölkerung
durchsickert, dass mitten in Vaduz eine
Migros-Filiale eröffnet werden soll.

«Notschrei» des Mittelstands

Den Auftakt macht ein Zeitungsartikel,
verfasst von einem Detailhändler, der
imNamen desGewerbes fordert, dass es
«oberstes Gebot unserer obersten Be-
hörde» sei, ein Gesetz zu schaffen, um
«solchem Treiben Einhalt zu gebieten».
Es handle sich um eine für den einheimi-
schen Detailhandel existenzielle Frage,
die Forderung nach einem gesetzlichen
Verbot sei ein «Notschrei» des bedroh-
ten Mittelstands. Das Gewerbe verfasst
einen Gesetzesentwurf für ein Waren-
hausverbot, das die Regierung ohne
Änderungen übernimmt und demParla-
ment zur Beschlussfassung unterbreitet.
Das «Gesetz über das Verbot der Eröff-
nung von Warenhäusern, Einheitspreis-
geschäften und deren Filialen» steht
erstmals am 24. Juni 1937 zur Behand-
lung an. An der Beratung nimmt auch
eineDeputation desGewerbeverbandes
teil, die den Abgeordneten einleitend
erläutert, weshalb sich der Detailhandel
«einmütig» zu einemVerbot vonWaren-
häusern entschlossen habe. Aus diesen
Erläuterungen wird klar, dass grund-
sätzlich alle ausländischenWarenhäuser
verhindert werden sollen, der Detail-
handel aber konkret die Migros-Filiale
in Vaduz imVisier hat. Der Sprecher der
Deputation bezeichnet die Migros als
«wirtschaftsschädigendes Unterneh-
men», das auch in der Schweiz bekämpft
werde. Der Regierungschef Josef Hoop

unterstützt ihn mit dem Hinweis, dass
auch Österreich und Deutschland im
Kampf gegen Billiganbieter und zum
Schutz des Gewerbes verschiedene
Massnahmen ergriffen hätten. Nach
kurzer Diskussion verabschiedet das
Parlament das Warenhausverbot ein-
stimmig, obwohl einzelne Abgeordnete
ein gewisses Verständnis für das Ein-
kaufsverhalten der Liechtensteinerin-
nen und Liechtensteiner aufbringen.

Bevölkerung muckt auf

In Teilen der Bevölkerung macht sich
Unmut über dasWarenhausverbot breit,
weil damit das Preisniveau im einheimi-
schen Detailhandel kaum angepasst
werde. Mit einer Unterschriftensamm-
lung für ein Referendum wird begon-
nen, doch stellen die Initianten nach
wenigen Tagen fest, dass die erforder-
lichen Unterschriften wohl kaum zu-
sammengebracht werden können. Die
Gegnerschaft des Warenhausverbots
greift deshalb zu einem sehr selten ge-
brauchten Mittel, der Gemeindever-
sammlung. Laut Verfassung können drei
Gemeindeversammlungen eine Volks-
abstimmung über ein Gesetz verlangen.
In den drei Gemeinden Ruggell, Triesen
und Triesenberg, wo sich die Gegner
eine Zustimmung erhoffen, finden am

18. Juli solcheVersammlungen statt. Die
Rechnung der Gegnerschaft geht auf, in
allen drei Gemeinden gibt es eineMehr-
heit für die Abhaltung einer Volks-
abstimmung.

Regierung und Landtag, Gewerbe-
verband und Bauernverein kämpfen für
das Verbot – und haben bei der Abstim-
mung vom 22. August 1937 den erhoff-
ten Erfolg. Der Gewerbeverband jubelt,
das Ergebnis könne als «Sieg des Idea-
lismus über den Materialismus» gewer-
tet werden. Die Stimmberechtigten
haben sich offensichtlich von den über-
aus dramatischen Aufrufen von Regie-
rung und Verbänden überzeugen lassen.
Das Gewerbe hatte argumentiert, eine
Schwächung des Detailhandels schwä-
che die gesamte Volkswirtschaft, die
ohnehin nicht auf Rosen gebettet sei.
Der Bauernverein machte für eine Zu-
stimmung «staatspolitische Gründe»
geltend, dem auf «schwachen Füssen
stehenden Handel» die helfende Hand
entgegenzustrecken. Und die Regierung
hatte in ihrer Botschaft an die Stimm-
berechtigten vor einem «Einbruch aus-
ländischer, überall verpönter Wirt-
schaftsformen» gewarnt und zum «Exis-
tenzkampf gegen ausländisches Kapi-
tal» aufgefordert.

Das Ergebnis der Volksabstimmung
findet auch Nachhall in Schweizer

Medien, welche die Haltung Liechten-
steins kritisieren.

Streit mit Duttweiler

Die von Gottlieb Duttweiler gegründete
Zeitung «Die Tat» schreibt von einem
«Abstimmungsskandal» und will das
Blatt an alle Liechtensteiner Haushalte
verteilen. Die Regierung schreitet ein

und lässt es konfiszieren. Erst nach einer
Erklärung Duttweilers, mit «Skandal»
habe man nicht die Regierung und nicht
die Volksabstimmung kritisieren wollen,
darf «Die Tat» verteilt werden.

Das Warenhausverbot wird erst 1969
wieder aufgehoben. Es hatte vor allem
den Effekt, dass die Liechtensteiner
wegen der hohen Preise noch häufiger
als zuvor ennet der Grenze einkauften.

Ein Gesetz zum Schutz der kleinen, einheimischen Geschäfte: Dorfladen in Schellenberg. BILD PD / GEMEINDE SCHELLENBERG

Weitere Straf-
anzeige im Fall
Hefenhofen
Dem Thurgauer Kantonstierarzt
wird Gehilfenschaft vorgeworfen

(sda) ImZusammenhangmit demmut-
masslichen Fall von Tierquälerei in
Hefenhofen (TG) wird eine weitere
Strafanzeige gegen den Kantonstierarzt
eingereicht. Der Thurgauische Tier-
schutzverband wirft ihm Gehilfenschaft
zur Tierquälerei vor.ReinholdZepf, Prä-
sident des Verbandes, bestätigte zu einer
Meldung des «St. Galler Tagblatts», dass
er dieAnzeige amSamstagmorgen abge-
schickt habe. Die mutmasslichen Straf-
taten des beschuldigten Pferdehalters
seien zu weiten Teilen nur möglich ge-
wesen, weil das Thurgauer Veterinäramt
zu lange nicht gehandelt habe, heisst es
in der Anzeige. Durch die Unterlassun-
gen habe das Amt Tierquälerei und so-
mit strafbare Zustände ermöglicht. Seit
2003 lägen «dokumentierte Verstösse
gegen die Tiergesetzgebung» vor, die
längst zu Tierhalteverboten und zur Be-
schlagnahmung der Tiere hätten führen
müssen. Gegen den Thurgauer Kantons-
tierarzt reichte bereits Erwin Kessler,
Präsident des Vereins gegen Tierfabri-
ken (VgT), eine Anzeige wegen Amts-
missbrauchs ein. Der Verein wirft der
Behörde ebenfalls vor, sie habe den
mehrfach vorbestraften Tierhalter jahre-
lang gewähren lassen. Der verantwort-
liche Regierungsrat Walter Schönholzer
hatte die Vorwürfe gegen das Veterinär-
amt zunächst zurückgewiesen, am ver-
gangenen Mittwoch räumte die Regie-
rung schliesslich Fehler ein und ver-
sprach eine schonungsloseAufarbeitung.

Berset umwirbt
die 5. Schweiz
Auslandschweizer für Rentenreform

(sda) Bundesrat Alain Berset hat am
Samstag am Auslandschweizerkongress
in Basel für die Konsenskultur als
SchweizerErfolgsrezept und dieReform-
fähigkeit mit Kompromissen geworben.
Die Altersvorsorge 2020 sei ein typisches
Beispiel dafür. Er verwies auf Bundesrat
Hans-Peter Tschudi, der in seiner 13-jäh-
rigen Amtszeit vier AHV-Reformen auf-
gezogen habe, «weil die Politik sich dem
Leben der Menschen anpassen musste».
Der Kongress, der die 780 000 im Aus-
land lebenden Schweizer vertritt, be-
schloss am Freitag mit 80 zu 22 Stimmen
die Ja-Parole zur Rentenreform. FDP-
Präsidentin Petra Gössi hatte im Juni den
Unmut derAuslandschweizer auf sich ge-
zogen, als sie sagte, künftige Rentner im
Ausland profitierten überproportional
von den zusätzlichen 70 Franken AHV-
Rente, weil sie in der Schweiz weder
Steuern zahlten noch konsumierten.


